
e 

Vorschrift über die Ausrüstung der mit Repetirwaffen ver
~, sehenen Infanterie- und Scharfschützen - Bataillone mit Büchsen

'\,; macherwerkzeug und Gewehrbestandtheilen. Beschlu!>s des schweize
rischen Bundesrathes vom 17. Januar 1872. (Mit 2 Taf.) 

4. Bern 18'%2 •. 


